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SCHUTZKONZEPT  

Pastoralraum Nollen-Lauchetal-Thur 

Dieses Schutzkonzept gilt für Veranstaltungen des Pastoralraumes Nollen-

Lauchetal-Thur. Es umfasst Kleinkind- und Familienangebote, offene Ange-

bote der Jugendarbeit, Anlässe mit Ministrierende ohne liturgischen Bezug, soziale Projekte 

ausserhalb der Katechese, die ausserschulische Firmvorbereitung, Seniorenanlässe, Kirch-

gemeindeversammlungen und alle Anlässe der Gemeindepastoral, welche in der Verantwor-

tung des Pastoralraumes oder der einzelnen Kirchgemeinden (Bettwiesen, Bussnang, Heilig-

kreuz, Leutmerken, Lommis, Schönholzerswilen, Welfensberg, Wertbühl, Wuppenau) statt-

finden.   

Gruppenstunden und Aktivtäten der Jugend- und Erwachsenenverbände unterliegen den 

Schutzkonzepten der entsprechenden Verbände.  

Lager und andere Sonderveranstaltungen sind nicht Bestandteil dieses Schutzkonzeptes 

und bedürfen eines eigenen Schutzkonzeptes.  

Zusätzlich sind Massnahmen des Kantons Thurgau zu beachten. 

 

Name der Institution: Pastoralraum Nollen-Lauchetal-Thur 

Version des Pastoralraumes Nollen-Lauchetal-Thur vom 4. August 2020 

Aktualisiert am: 06. Juli 2021 

Verantwortliche Person: Marcel Ruepp 

Die verantwortliche Person passt das Schutzkonzept an und kommuniziert dieses.  

 

Kontaktpersonen inkl. Kontaktmöglichkeit des Pastoralraumes hier eingetragen: 

Pastoralraumpfarrer Marcel Ruepp 

Nollenstrasse 7 

9514 Wuppenau 

Tel: 079 706 22 12 

Mail: marcel.ruepp@pastoralraum.ch 

Für Fragen: sekretariat@pastoralraum.ch oder 071 622 53 01 

 

mailto:marcel.ruepp@pastoralraum.ch
mailto:sekretariat@pastoralraum.ch
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Rückverfolgbarkeit/Contact-Tracing 

  
Die Kontaktdaten der anwesenden Personen müssen erhoben werden, wenn es während 

mehr als 15 Minuten zu einer Unterschreitung des erforderlichen Abstands ohne Schutzmas-

snahmen kommt. Weil das in den Gottesdiensten nicht gegeben ist, müssen keine Kontakt-

daten aufgenommen werden.  

 

Wird dennoch eine Präsenzliste (notwendig sobald Konsumation stattfindet) geführt oder ein 

Registrierungssystem verwendet für die Erfassung von: Vorname, Name, Kontaktmöglichkeit 

sowie Datum und Zeitraum der Anwesenheit, wird dies unter Wahrung des Personen- und 

Datenschutzes gehandhabt. Die Daten sind 14 Tage aufzubewahren und danach zu vernich-

ten. Die Listen werden ausschliesslich durch die Behörden zur Rückverfolgung von Anste-

ckungen verwendet.  

 

Die Teilnehmenden werden über den Zweck dieser Massnahme und den Umgang mit den 

erhobenen Daten informiert. 

 

Hygienemassnahmen 

 

• Die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen sind einzuhalten. 

• Teilnehmende werden regelmässig über die Abstands- und Hygieneregelungen informiert 

und zur Einhaltung sensibilisiert. 

• Die geltenden Hygieneregelungen werden ausgedruckt und in den Räumlichkeiten aufge-

hängt. 

• Begrüssungsritual ohne Handkontakt. 

• Gründliche Handreinigung mit Wasser und Flüssigseife: bei Ankunft, vor und nach den 

Pausen/ dem Essen, beim Niesen oder WC-Gang, vor Verlassen des Angebots. 

• Ausnahme: Falls kein Wasser vor Ort zur Verfügung steht: Hände mit Desinfektionsmittel 

reinigen.  

• Verwendete Taschentücher werden umgehend entsorgt, anschliessend werden die 

Hände gereinigt. 

• Zum Abtrocknen der Hände werden Papiertücher zur Verfügung gestellt. Abfall wird regel-

mässig fachgerecht entsorgt. 

 

Maskenpflicht 

 

• Die generelle Maskentragepflicht gilt in Innenräumen. 

• Die Maskentragepflicht gilt auch für die Zelebrierende und weitere Mitwirkende an Gottes-

diensten (mögliche Ausnahme sind Ministrierende vor ihrem 12. Geburtstag). Die Verord-

nung des Bistums Basel sieht vor, dass die Zelebrierenden die Maske zum Vorlesen und 

Vorbeten abnehmen dürfen. 

• Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Personen, die über ein ärztliches Attest verfü-

gen. Genesene und Geimpfte müssen weiterhin Maske tragen. 
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Risikogruppen 
 

• Der Entscheid zur Teilnahme und zum Engagement basiert auf Eigenverantwortung. Eltern 

von jugendlichen Teilnehmenden oder Kindern, welche einer Risikogruppe angehören oder 

mit einer Person aus der Risikogruppe im selben Haushalt leben, entscheiden über die 

Teilnahme. 

 

Verhalten bei Krankheitsfällen 
 

• Personen mit Symptomen werden nach Hause geschickt. Bei Kindern werden die Eltern 

informiert.  

• Wenn Kinder nicht selbständig nach Hause gehen können, so werden sie von den anderen 

Anwesenden isoliert, bis sie abgeholt werden.  

• Erwachsene mit Symptomen werden von der Veranstaltung ausgeschlossen und ihr Heim-

weg wird begleitet. 

Covid-Zertifikat 

• Der Einsatz des Covid-Zertifikats für religiöse Feiern ist nicht erlaubt. 

 

Distanzregelungen 

Für Jugendliche bis Jahrgang 2001 und jünger:  

• Angebote der kirchlichen Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche bis Jg. 2001: sind 
ohne Einschränkungen erlaubt. Tanzveranstaltungen sind analog sportlicher Aktivitä-
ten in der Jugendarbeit erlaubt.  

Für Jugendliche und Erwachsene ab Jahrgang 2000 und älter:  

• Sind grundsätzlich für max. 50 Personen zulässig: Es gilt hier die Regelung der halben 
Kapazität des Raumes. Es gilt Maskentragepflicht und Einhalten des Abstands. 

Hinweis: Mischen sich die Altersgruppen, so gilt die Regelung für Jugendliche ab Jahrgang 
2000. Die Anwesenheit einer Fachperson ist zwingend erforderlich. Betreuungspersonen/Be-
gleitpersonen werden nicht mitgezählt. 

• Kochen mit Kindern und Jugendlichen ist erlaubt. Die Hygienemassnahmen sind 
strikt einzuhalten. 

• Die Abgabe und Konsumation von Speisen und Getränken sind im Innen- und Aussen-
raum sowie an Veranstaltungen erlaubt. Speisen und Getränke sollten nicht geteilt wer-
den. Im Aussenbereich und im Innenbereich gelten Abstandsregeln zwischen den Gäs-
tegruppen, max. 4 Personen innen und 6 aussen pro Tisch, Erhebung der Kontaktda-
ten aller Gäste und Sitzpflicht. Die Maskenpflicht gilt am Tisch sitzend nicht, jedoch vor 
dem Absitzen und beim Verlassen des Tisches. 

• Angebote der aufsuchenden Jugendarbeit im öffentlichen Raum können, unabhängig 
vom Alter der Jugendlichen, ohne Einschränkung durchgeführt werden. 
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• Die Höchstzahl für anwesende Personen (bis Jg. 2001) wird in Eigenverantwortung 
nach gesundem Menschenverstand von den einzelnen Pfarreien festgelegt. Die Ju-
gendfachstellen empfehlen unter anderem folgende Faktoren zu berücksichtigen: Zur 
Verfügung stehende Innen- und Aussenräume, Infrastruktur, Möglichkeiten, die Hygi-
ene- und Schutzmassnahmen zu gewährleisten, Art der Aktivitäten, Präsenz der Fach-
personen, Schutz der Mitarbeitenden, Alter der Kinder und Jugendlichen sowie Alters-
durchmischung der Gruppen.  

• Nutzungen von Räumlichkeiten für Jugendliche, wie z. B. für Vorbereitungssitzungen, 
Bandproben usw., sind möglich, wenn erstens vor der ersten Nutzung eine Fachperson 
mit den Jugendlichen die Schutzmassnahmen bespricht und zweitens während der 
Nutzung eine Fachperson für die Jugendlichen erreichbar ist. 

Anreise 

Die Veranstalter empfehlen, dass die Anreise individuell und unter Einhaltung der für die Al-
tersgruppe erforderlichen Abstandregelungen erfolgt.  

Personal 

Allgemeines Wer sich krank fühlt, meldet dies dem Arbeitgeber 
und bleibt zuhause. 

Abstand Die Teammitglieder halten 1,5 m Distanz unterei-
nander und zu den Teilnehmenden.  

Hygiene Die Teammitglieder waschen sich regelmässig 
die Hände. 

Maske Es muss bei der Arbeit in Innenräumen keine 
Maske mehr getragen werden, ausser der Arbeit-
geber ordnet dies an. 

Testen Die Teststrategie des Bundes unterstützt die Ein-
dämmung der Pandemie. Seelsorgende erwägen 
vor Begegnungen mit Gruppen, ob ein (Selbst-
)Test der Situation entspricht. 

Sitzungen Sitzungen werden in Räumen abgehalten, in de-
nen pro Person vier Quadratmeter zur Verfügung 
stehen. Ebenso ist die Abstandsregel von 1,5 m 
einzuhalten 

 

Informationen und Massnahmen zu Veranstaltungen             
im Pastoralraum Nollen-Lauchetal-Thur  
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Kurzbeschreibung der Angebote Es dürfen seit 19.04.2021 wieder Anlässe in den 
Räumlichkeiten des Pastoralraumes Nollen-Lau-
chetal-Thur stattfinden. Die jeweiligen Einschrän-
kungen sind zu beachten. 

Zielgruppe Unter anderem: 

• Kleinkinder < 3 Jahre und ihre Eltern 

• Kind und Familie 3-10-Jährige und ihre El-

tern  

• Jugend 10-27-Jährige 

• Ministrierende 

• Senioren 65 + 

• Frauengemeinschaften 

• Alle weiteren Gruppierungen mit Teilneh-

merliste 

Raumangebot • Pfarreisaal Bettwiesen: Kirchstrasse 7, 9553 

Bettwiesen 

• Pfarreisaal Bussnang: Puregass 5, 9565 

Bussnang 

• Pfarreiheim Leutmerken: Thurtalstrasse 1, 

8514 Amlikon-Bissegg 

• Kaplanei Lommis: Kirchstrasse 5,  9506 Lom-

mis 

• Pfarreiheim Wertbühl: Wertbühl 19, 8575 Is-

tighofen 

• Pfarreisaal Wuppenau: Nollenstrasse 7, 9514 

Wuppenau 

Sowie alle 9 Kirchen des                                            
Pastoralraumes Nollen-Lauchetal-Thur 

• Bettwiesen 

• Bussnang 

• Heiligkreuz 

• Leutmerken 

• Lommis 

• Schönholzerswilen 

• Welfensberg 

• Wertbühl 

• Wuppenau 
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Gruppengrösse bei Gottesdiensten, 
Andachten, Begräbnisfeiern  

Die zulässige Höchstzahl ergibt sich zunächst je 
nach Grösse der Kirche durch die Einhaltung der 
Abstandsregel; sie darf aber 1000 Personen oder 
2/3 der Platzkapazität nicht überschreiten. Mitwir-
kende Personen (Zelebrierende, Minis, Lektoren 
und Lektorinnen u.a.) sind nicht mitzuzählen.  

Gruppengrösse bei Veranstaltungen 
Erwachsener 

Für Kulturveranstaltungen (auch Erwachsenenbil-
dung) mit Sitzpflicht sind max. 1000 Personen zu-
gelassen. Ohne Sitzpflicht sind draussen höchs-
tens 500 und in einem Innenbereich höchstens 
250 Zuschauer zulässig. Die Einrichtungen dürfen 
bis max. zwei Drittel der Kapazität besetzt wer-
den. Es gilt Maskentragen, und zwischen den Be-
suchern muss im Rahmen des Möglichen der Ab-
stand von anderthalb Metern eingehalten werden. 
Davon ausgenommen sind Familien oder Perso-
nen, die im gleichen Haushalt leben. Für die Kon-
sumation gelten die Gastronomieregeln.  

Kontaktdatenerhebung/ 
Contact-Tracing 

Die Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand 
1. April 2021), Anhang 1, Punkt 4.1:  
«Die Kontaktdaten der anwesenden Personen 
müssen erhoben werden, wenn es während mehr 
als 15 Minuten zu einer Unterschreitung des er-
forderlichen Abstands ohne Schutzmassnahmen 
kommt.»  

Veranstaltungen  Für Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivi-
täten ausüben, gibt es in Aussenbereichen keine 
Einschränkungen mehr. Bei Aktivitäten in Innen-
räumen müssen die Kontaktdaten erhoben wer-
den. Die Maskenpflicht, die Pflicht zur Einhaltung 
des Abstands sowie die Kapazitätsbeschränkun-
gen werden aufgehoben. Tanzveranstaltungen 
sind verboten (ausser der Zutritt ist auf Personen 
mit einem Covid-19-Zertifikat eingeschränkt). 

Zeitpunkt Veranstaltungen finden nach den Daten im Got-
tesdienstplan unter Einhaltung der Richtlinien 
statt. Diese Daten werden im Pfarreiblatt forum-
Kirche und auf unserer Homepage publiziert. Auf 
der Homepage ist jeweils das aktuell Gültige zu 
finden. 

https://www.nollen-lauchetal-thur.ch/de 

https://www.nollen-lauchetal-thur.ch/de


 
7 
 

 

Verpflegung/Küche/Apéro Beim Schöpfen werden Maske und Handschuhe 
angezogen. Es sind die Gastrorichtlinien einzu-
halten.  

Apéros sind wieder erlaubt. Im Innenbereich gilt 
Sitzpflicht und im Innenbereich müssen die Kon-
taktdaten weiterhin erhoben werden. 

Maskenpflicht In allen Kirchen sowie Pfarreiräumlichkeiten gilt 
eine Maskentragepflicht für Kinder über 12 Jah-
ren und Erwachsene ausser es liegt ein ärztliches 
Attest vor, welches vom Maske-Tragen befreit. 

Einlass bei Gottesdiensten Der Liturg oder die Liturgin ist für die Einhaltung 
der Corona-Schutzmassnahmen die verantwortli-
che Person. Bei auswärtigen Priestern sorgen die 
Kirchenpräsidenten und -präsidentinnen für die 
Stellung eines Kirchenordners. 
 
Sie achten auf 
- die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene-
massnahmen, 
- weisen auf die Abstandsregeln hin und 
- Sie öffnen und schliessen die Türen und  
- überwachen den Einlass von maximal 1000 Per-
sonen bzw. die maximale Anzahl in Abhängigkeit 
von der Grösse der Kirche /2/3 der Kapazität). 

Am Eingang der Kirchen ist ein Plakat anzubrin-
gen, welches auf die geltenden Regeln hinweist. 

Datenschutz Auf die Bildrechte ist zu achten. Bilder sollten be-

zahlt oder gegebenenfalls rechtlich ordentlich ge-

kennzeichnet werden, sodass Klagen und Strafen 

wegen Nichteinhaltung vermieden werden.   

Anwesenheitslisten werden nach 14 Tagen ver-

nichtet und in der Zwischenzeit unter Wahrung 

des Personen- und Datenschutzes aufbewahrt. 

Handhygiene Beim Eingang in die Pastoralraumräumlichkeiten 

ist eine Handhygienestation eingerichtet. Beim 

Betreten aller unserer Räumlichkeiten sind die 

Hände mit fliessend Wasser und Seife zu. wa-

schen oder Desinfektionsmittel zu nutzen. 

Reinigung Die Räumlichkeiten werden regelmässig gerei-

nigt. 
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Sanitäranlagen Fliessend Wasser steht zur Verfügung, WC`s 

werden regelmässig gereinigt und Papierhandtü-

cher stehen zur Verfügung. 

Singen in Gottesdiensten In den Gottesdiensten darf die versammelte Ge-

meinde seit dem 19. April 2021 wieder singen; al-

lerdings müssen die Gottesdienstbesucher und -

besucherinnen auch zum Singen die Schutz-

maske tragen. 

Gottesdienste Des Weiteren gelten für Gottesdienste die Mass-

nahmen des Bistums Basel: http://www.bistum-

basel.ch/Schopfung-Umwelt/Pravention-Covid-

19.html  

Spielmaterial und sonstiges Material Es wird nur Spielmaterial oder anderes Material 

herausgegeben, das auch desinfiziert werden 

kann, oder lange genug ruht vor der nächsten 

Nutzung.  

Lüften 
Alle Räume werden während den Aktivitäten 

stündlich gelüftet. 

Ebenso findet vor und nach den Veranstaltungen 

ein Stosslüften statt. 

Chöre 
Kirchenchöre dürfen wieder proben und auftreten. 

Die Abstände sind soweit wie möglich einzuhal-

ten. 

Chorproben sind wieder möglich, es gibt keine 

maximale Personenzahl mehr. In Innenräumen 

müssen die Kontaktdaten erhoben werden und 

die Räumlichkeiten müssen über eine wirksame 

Lüftung verfügen. Ansonsten gelten – ausser der 

Pflicht zur Erarbeitung eines Schutzkonzepts ab 

einer Gruppengrösse von fünf Personen – keine 

weiteren Vorgaben. Es gibt keine Unterscheidung 

mehr zwischen Profis, Amateuren oder Jugendli-

chen, überall gilt das Gleiche. 

 

Konzerte in der Kirche Die maximale Anzahl Besucher/-innen ist be-

schränkt auf 250 Personen. Zusätzlich gilt eine 

Beschränkung auf zwei Drittel der Kapazität des 

Veranstaltungsorts. Es gilt eine Sitzpflicht und die 

http://www.bistum-basel.ch/Schopfung-Umwelt/Pravention-Covid-19.html
http://www.bistum-basel.ch/Schopfung-Umwelt/Pravention-Covid-19.html
http://www.bistum-basel.ch/Schopfung-Umwelt/Pravention-Covid-19.html
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Maske muss immer getragen werden. Zwischen 

den Besucher/-innen muss jeweils ein Abstand 

von 1,5 Metern eingehalten oder ein Sitz freige-

lassen werden. 

Desinfizierung Die Räume werden nach Absprache mit der Pfar-

rei regelmässig desinfiziert oder geputzt. Sensible 

Kontaktstellen werden regelmässig – zwingend 

bei Wechsel von Gruppen – gereinigt.  

Jede Gruppierung desinfiziert am Ende der Nut-

zungszeit der Räume die Türklinken. 

Einrichtung Sitzgelegenheiten sind so angeordnet, dass die 

Distanzregelung von 1,5 m eingehalten werden 

kann. Es sind keine Sitzplatzkarten mehr notwen-

dig. 

Vermietung Pfarreiräumlichkeiten Unsere Pfarreiräume dürfen durch Dritte unter 

Einhaltung unseres Schutzkonzeptes genutzt 

werden.  

Das Schutzkonzept gilt vorbehaltlich weiterer 

Massnahmen, wieder für jede Vermietung. Des-

sen Umsetzung liegt in der Verantwortung des 

Veranstalters/der Veranstalterin. Die Kirchge-

meinden lehnen jegliche Haftung bei Nichteinhal-

tung ab. Die verantwortliche Person muss mit Na-

men und Kontaktmöglichkeit vor der Nutzung der 

Räumlichkeiten beim Sekretariat unter Tel. 071 

622 53 01 oder via Mail an sekretariat@pastoral-

raum.ch benannt werden. 

Unserem Schutzkonzept liegen die Massnahmen des BAGs und die Richtlinien des Bistums 

Basel vom 24.06.2021 zugrunde. Ausserdem baut es auf dem Rahmenschutzkonzept des 

DOJ – plausibilisiert durch SODK, BAG und BSV, auf. 

mailto:sekretariat@pastoralraum.ch
mailto:sekretariat@pastoralraum.ch

